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TOP 35:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren 
Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes 

COM(2018) 277 final; Ratsdok. 9075/18

Drucksache: 252/18 und zu 252/18

Das Ziel des vorliegenden Verordnungsvorschlags besteht darin, Verzögerungen bei 

der Durchführung von TEN-V-Infrastrukturvorhaben durch eine Beschleunigung 

von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verringern. 

Der Vorschlag ist Teil des dritten Pakets „Europa in Bewegung“, das zur Umset-

zung der Strategie für Industriepolitik dienen, das Wirtschafswachstum ankurbeln 

und Investitionen in die Realwirtschaft fördern soll. Die Kommission schätzt, dass 

die Vollendung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) bis 2030 EU-weit 

ein BIP-Wachstum um zusätzliche 4,5 Billionen Euro anstoßen wird. Allerdings 

werde die Verwirklichung dieser Vorhaben durch zeitaufwendige und komplexe 

Vorhaben behindert.

Mit dem Verordnungsvorschlag will die Kommission die Verwaltungsverfahren 

festlegen, die von den Mitgliedstaaten bei der Genehmigung und Durchführung al-

ler Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Kern des TEN-V anzuwenden sein 

sollen. Dazu wird vorgesehen:

– Vorhaben im Zusammenhang mit den TEN-V-Kernnetzen sollen den höchst-

möglichen Vorrangstatus erhalten;

– alle erforderlichen Verwaltungsverfahren sollen zusammengefasst werden und 

zu einer einzigen umfassenden Entscheidung führen; 

– jeder Mitgliedstaat soll eine einzige zuständige Genehmigungsbehörde zu be-

nennen haben, die das Genehmigungsverfahren durchführen und entscheiden 

soll;
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– das gesamte Antragsverfahren von der ersten Unterrichtung der Behörde durch 

den Antragsteller bis zur vollständigen Genehmigung soll nicht länger als drei 

Jahre dauern dürfen; 

– bei grenzüberschreitenden Verfahren sollen die Behörden der beteiligten Staa-

ten ihre Zeitpläne abgleichen und einen gemeinsamen Zeitplan vereinbaren; 

– die Vergabe öffentlicher Aufträge bei grenzüberschreitenden Vorhaben soll im 

Einklang mit den Richtlinien 2014/25/EU und 2014/24/EU erfolgen.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 252/1/18 ersichtlich. 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und der Aus-

schuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung empfehlen die Ab-

gabe einer Subsidiaritätsstellungnahme gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV. 


